
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/9/19 10ObS182/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1995

Norm

ASVG §1

ASVG §235 Abs3 lita

Rechtssatz

Tatbeständen, die nach den Bestimmungen des ASVG bestimmte Rechtswirkungen entfalten, kommt diese Wirkung,

wenn sie im Rahmen eines Sozialversicherungsverhältnisses im Ausland verwirklicht wurden, nur dann zu, wenn

zwischenstaatliche Verträge entsprechende Gleichstellungsbestimmungen vorsehen.
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